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Mit geringem Aufwand liquid
AUS DER STEUERPRAXIS Cash is King -Verbesserung der

Unternehmensliquidität mithilfe der Mehrwertsteuer

MICHAELA MERZ UND JULIA SAILER

In
Zeiten der Wirtschaftskrise suchen

Unternehmen nach verfügbaren flüs-
sigen Mitteln. Mithilfe der Mehrwert-

steuer lässt sich die Liquidität positiv
beeinflussen. Instrumente zur effizienten
Liquiditätssteuerung bieten sich fürTtuns-
aktion im In- und Ausland. Schweizer
Unternehmen können ihre Liquidität mit
der Wahl der optimalen Mehrwertsteuer-
strategie stark verbessern.

Viele Unternehmen spüren die Krise
und benötigen zur Überwindung der
schwierigen Lage in erster Linie flüssige
Mittel. Doch woher kann dieses Geld
stammen? Nun kommt die gute Nach-
richt: Die Mehrwertsteuer lässt sich her-
vorragend als Instrument zur Verbesse-
rung der Liquidität einsetzen - unabhän-
gig davon, in welcher Branche ein Unter-
nehmen tätig ist. Eine Reihe von Mass-
nahmen bietet sich zu diesem Zweck an,
und sie lassen sich oft ohne grossen Auf-
wand verwirklichen. Manche dieser Mass-
nahmen mögen einzelne Unternehmen
bereits umgesetzt haben. Die Praxis zeigt,
dass das Potenzial kaum je ausgeschöpft
ist. In fast jedem Unternehmen, unabhän-
gig von Grösse und Branche, lassen sich
nach unserer Erfahrung Möglichkeiten
zur Verbesserung der Liquidität finden.

Mehrwertsteuerrecht nutzen
Die wirkungsvollste Massnahme zur Ver-
ringerung des Finanzierungsbedarfs ist es,
die Mehrwertsteuer entweder gar nicht
entstehen zu lassen oder nur zu deklarie-
ren statt zu zahlen. Beide Weg bieten sich
im Schweizer Mehrwertsteuerrecht. Für
Unternehmen mit Warenimporten kommt

in erster Linie die Möglichkeit in Betracht,
die Einfuhrumsatzsteuer zu melden statt
zu zahlen (Verlagerungsverfahren). Eben-
falls ist eine Verschiebung der Fälligkeit
der Mehrwertsteuer bei Einfuhr möglich
(sogenannte ZAZ). Durch das ZAZ be-
kommt der Importeur eine Frist von sech-
zig Tagen für die Bezahlung der Einfuhr-
steuer statt der sonst vorgesehenen Bar-
zahlung. Somit kann die zu zahlende
Steuer fast gleichzeitig als Vorsteuer zu-
rückgefordert werden.

Für Unternehmen mit einem regel-
mässigen Vorsteuerüberhang kann eine
monaffiche Abrechnungspeiiode eine
spürbare Entlastung bringen. Die Steuer-
verwaltung bewilligt monatliche Abrech-
nungsperioden bei regelmässigem Vor-
steuerüberschuss.

In besonderen geschäftlichen Situatio-
nen wie etwa bei Übertragung von Ge-
schäftsteilen, Verkauf von Liegenschaften
oder bedeutenden Aktiven hilft das Mel-
deverfahren. Dabei wird die Mehrwert-
steuerschuld durch Meldung der Übertra-
gung an die Eidg. Steuerverwaltung ge-
tilgt. Die Steuer muss nicht entrichtet wer-
den. Hier handelt es sich in der Regel um
ftansaktionen mit beachtlichem Volu-
men. Das Meldeverfahren trägt dazu bei,
flüssige Mittel nicht unnötig zu binden.
Die Anwendung des Meldeverfahrens an-
stelle der Zahlung wurde in der Praxis der
Steuerbehörde stark ausgeweitet.

Auch die Gruppenbesteuerung steht
allen Schweizer Unternehmen offen. Da-
bei werden die in der Gruppe zusam-
mengefassten Unternehmen wie eine ein-
zige steuerpifichtige Person behandelt.
Folglich ist bei Umsatz zwischen den
Gruppenmitgliedern keine Mehrwert-
steuer geschuldet. Der Katalog weiterer
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Massnahmen, die sich erfahrungsgemäss
vorteilhaft auf die Liquidität auswirken,
lässt sich fortsetzen.

Wie profitiert werden kann
Viele Schweizer Unternehmen sind auch
ausserhalb der Schweiz tätig und haben
aufgrund dieser Geschäftstätigkeit im
Ausland oft mehrere Mehrwertsteuer-
registrierungen. Auch hier lässt sich die
Uquidlität wesentlich verbessern - insbe-
sondere angesichts des hohen Steuervolu-
mens bei meist etwa 20% des relevanten
Umsatzes. Die leidvolle Erfahrung ist, dass
es gerade bei Vorsteuerüberschüssen oft
unverhältnismässig lange dauert, bis die
ausländische Behörde das Guthaben aus-
zahlt. Auch hier kann man durch das Um-
stellen auf monatliche Abrechnungen
oder auf elektronische Abrechnungen
eine Beschleunigung und damit eine Ver-
besserung der Liquidität erreichen.

Daneben können Unternehmen Mittel
wählen, um grosse Vorsteuerguthaben
ganz zu vermeiden. Dazu gehört in meh-
reren europäischen Ländern die Möglich-
keit, für den Bezug von Dienstleistungen
und Waren eine Steuerbefreiung in An-
spruch zu nehmen.

Alle diese Massnahmen lassen sich
rasch und unkompliziert umsetzen. Zu-
sätzlich sollten Unternehmen die aktuelle
Situation auch dazu nutzen, die historisch
gewachsenen Ueferstrukturen zu über-
denken. Gerade Unternehmen mit grenz-

überschreitenden Ttansaktionen müssen
sich mit der Frage auseinandersetzen, ob
die bestehenden Strukturen unter Einbe-
ziehung aller Aspekte noch optimal sind.
Vielfach lässt sich durch eine Umstellung
und Neuorganisation die Liquidität stark
verbessern. Allenfalls werden etwa ein-
zelne Registrierungen hinfällig. Dies senkt
nicht nur den Finanzbedarf, sondern auch
die effektiven operativen Kosten. Eine po-
sitive Beeinflussung der liquiden Mittel
lässt sich auch aus einer Abstimmung der
Zahlungsflüsse mit Abnehrnern, Lieferan-
ten und der Fälligkeit der Mehrwertsteuer
herbeiführen. Gerade innerhalb einer Un-
temehmensgruppe lassen sich solche Op-
timierungen leicht umsetzen.

Auch die untemehmensintemen Pro-
zesse rund um die Mehrwertsteueradxni-
nistration sollten kritisch durchleuchtet
werden. Dabei sollte angestrebt werden,
dass Mehrwertsteuerabrechnungen in
Ländern, in denen regelmässig ein Vor-
steuerguthaben entsteht, so schnell wie
möglich eingereicht und damit auch
ausgezahlt werden. Die Mehrwertsteuer
bietet sich also in Unternehmen jeder
Grösse und Branche an, um die VerMgbar-
keit der liquiden Mittel zu verbessern und
so einen Beitrag zur Bewältigung der Fi-
nanzkrise zu leisten.

Michaela Merz, Partnerin Steuer- und
Rechtsberatung Julia Sauer, Senior
Manager Steuer- und Rechtsberatung
beide PricewaterhouseQiopers, Zürich.
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